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Fest oder gleitend durchgerechnete
Wochenarbeitszeit Die RL 2003/88/EG gewährleistet eine

wöchentliche Höchstarbeitszeit von
48 Stunden im Durchschnitt eines viermonatigen Bezugszeitraums. Ob der Bezugszeitraum
fest oder gleitend zu sein hat, lässt die RL offen. Der EuGH hat dazu in der Rs C-254/18
Stellung genommen.

KURT WRATZFELD

A. Einleitung

1. Rechtlicher Rahmen
Die RL 2003/88/EG1) begrenzt die durchschnittliche
Arbeitszeit pro Siebentageszeitraum auf 48 Stunden
(Art 6 lit b). Sie ermöglicht den Mitgliedstaaten, für
die Anwendung des Art 6 einen Bezugszeitraum von
bis zu vier Monaten vorzusehen. Unter bestimmten
Voraussetzungen kann der Bezugszeitraum auf bis zu
sechs bzw zwölf Monate ausgedehnt werden. Der RL
ist nicht zu entnehmen, ob die Bezugszeiträume fest
oder gleitend definiert werden müssen.2)

Der österr Gesetzgeber hat Höchstarbeitszeit-
grenzen im AZG und im KA-AZG geregelt.3) Die
durchschnittliche Wochenarbeitszeit darf im Grund-
fall innerhalb eines Durchrechnungszeitraums von
17 Wochen 48 Stunden nicht überschreiten. Das
AZG sieht darüber hinaus vor, dass Beginn und
Dauer eines Durchrechnungszeitraums in den Ar-
beitszeitaufzeichnungen festzuhalten ist.4) Das KA-
AZG kennt keine entsprechende Aufzeichnungs-
pflicht.

2. Urteil des EuGH
Die Rs C-254/18 betraf ein Vorabentscheidungsver-
fahren. ImAusgangsverfahren vor demConseil d’État
(Frankreich) ging es um eine Arbeitszeitregelung für
Polizisten, die als fixen Durchrechnungszeitraum das
Kalenderhalbjahr festlegte. Der EuGH hatte zu klä-
ren, ob die RL einer nationalen Regelung entgegens-
teht, die für die Berechnung der durchschnittlichen
wöchentlichen Arbeitszeit Bezugszeiträume mit Be-
ginn und Ende an festen Kalendertagen vorsieht
und keine gleitend definierten Bezugszeiträume.

Der EuGH stellte klar, dass der Begriff Bezugs-
zeitraum der RL ein einheitlicher und autonomer Be-
griff des Unionsrechts ist.5) Zu den Zielen der RL
gehöre nach stRsp ein besserer Schutz der Sicherheit
und der Gesundheit der Arbeitnehmer ua durch Ge-
währleistung einer Obergrenze für die durchschnitt-
liche wöchentliche Arbeitszeit. Diese Obergrenze
stelle eine Regel des Sozialrechts der Union von be-
sonderer Wichtigkeit dar, in deren Genuss jeder Ar-
beitnehmer als Mindestvorschrift zum Schutz seiner
Sicherheit und seiner Gesundheit kommen müsse.6)

Den Mitgliedstaaten steht es grundsätzlich frei,
die Bezugszeiträume nach der Methode ihrer Wahl
zu bestimmen, vorausgesetzt, die mit der RL verfolg-
ten Ziele werden eingehalten.7) Feste und gleitende
Bezugszeiträume stehen für sich genommen mit

dem Ziel des Schutzes der Gesundheit und der Si-
cherheit der Arbeitnehmer im Einklang, da beide
die Prüfung ermöglichen, dass der Arbeitnehmer
im Durchschnitt nicht mehr als 48 Stunden proWo-
che arbeitet.8) Allerdings könne die Kombination von
zwei aufeinanderfolgenden festen Bezugszeiträumen
dieses Ziel gefährden, je nach der wöchentlichen
Höchstarbeitszeit und der Dauer des vom betreffen-
den Mitgliedstaat herangezogenen Bezugszeitraums.
Der EuGH hielt daher feste Bezugszeiträume dann
als mit dem Ziel der RL vereinbar, wenn sie mit
Mechanismen verbunden sind, die gewährleisten
können, dass die durchschnittliche wöchentliche
Höchstarbeitszeit von 48 Stunden während jedes
auf zwei aufeinanderfolgende feste Bezugszeiträume
verteilten Sechsmonatszeitraums eingehalten wird.9)

B. Meinungsstand
Von der höchstgerichtlichen Rsp war, soweit abseh-
bar, die Frage, ob der Durchrechnungszeitraum nach
§ 9 Abs 4 AZG fix oder gleitend sein muss, noch
nicht zu lösen. Das Sozialministerium steht auf
dem Standpunkt, dass die Durchrechnung der Wo-
chenarbeitszeit innerhalb fester Durchrechnungszeit-
räume ausreiche.10)

In der Lehre war bisher strittig, ob die Durch-
rechnung in fixen oder gleitenden Zeiträumen zu er-
folgen hat.11) Vor dem Urteil C-254/18 haben Fel-
ten12) und Heilegger13) vertreten, dass der Durch-
schnitt in jedem beliebigen Zeitraum eingehalten
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werden muss. Stärker14) scheint aus Gründen der ein-
fachen Administration und Überprüfbarkeit einen fi-
xen Durchrechnungszeitraum für zulässig zu halten.
Schrank15) erscheint aus Belastungsausgleichsaspek-
ten ein stets wandernder Zeitraum naheliegend. Ei-
nen Rechtszwang in diese Richtung lehnt er wegen
der schwierigen Arbeitszeitplanung ab.

Gleißner16) schließt aus dem Urteil C-254/18,
dass der Durchrechnungszeitraum von 17 Wochen
fix vorzusehen sei, ein verlängerter Durchrechnungs-
zeitraum nach dem EuGH hingegen im Ergebnis
rollierend gerechnet werden müsse.

C. Eigene Stellungnahme
Ausgangspunkt ist, dass der EuGH fixe und gleitende
Bezugszeiträume alternativ zulässt. Dabei berück-
sichtigt er, dass bei fixen Bezugszeiträumen ein Ri-
siko für das Erreichen des Ziels der RL besteht, das
bei gleitenden Bezugszeiträumen nicht eintreten
kann.17) An der Gleichwertigkeit beider Methoden
ist festzuhalten. Denn wenn der EuGH – trotz fixem
Bezugszeitraum – zugleich eine begleitende gleitende
Kontrolle, dass die wöchentliche Höchstarbeitszeit in
jedem Zeitraum von vier Monaten nicht überschrit-
ten wird, für erforderlich gehalten hätte, wären fixe
Bezugszeiträume mit der RL unvereinbar.

Die Gefahr für die Erreichung des Ziels der RL
sieht der EuGH bei der Methode des festen Bezugs-
zeitraums darin, dass sie einen AG veranlassen
könne, einem AN während zweier aufeinanderfol-
gender fester Bezugszeiträume „sehr viel Arbeitszeit
aufzubürden“, die die Höchstarbeitszeit zwar nicht
in jedem festen Bezugszeitraum übersteigt, aber doch
in einem Zeitraum, der der Dauer eines Bezugszeit-
raums entspricht.18) Es geht hier also um Vorbeu-
gung gegen einen Missbrauch der Methode des fes-
ten Bezugszeitraums, die durch die vom EuGH ver-
langten Mechanismen gewährleistet werden soll.
Dementsprechend trägt der EuGH dem vorlegenden
Gericht insb auf, die Wirksamkeit der Rechtsbehelfe
zu prüfen, die den betroffenen AN nach nationalem
Recht zur Verfügung stehen, um unverzüglich jede
Praxis abzustellen, die den Erfordernissen einer ord-
nungsgemäßen Umsetzung der RL in nationales
Recht nicht genügt.19)

Im Ausgangsverfahren ging es um einen Bezugs-
zeitraum von einem halben Kalenderjahr. Der
EuGH verwies zwar darauf, dass die Auswirkung fes-
ter Bezugszeiträume auf die Sicherheit und die Ge-
sundheit der AN auch von der Dauer des Bezugszeit-
raums abhängt.20) Aus der Begründung ergibt sich
aber nicht, dass nach der Dauer zu differenzieren
wäre. Der EuGH stellt vielmehr fest, dass der Begriff
Bezugszeitraum einheitlich ist und unabhängig von
seiner Dauer die gleiche Bedeutung hat.21)

Der österr Gesetzgeber hat nicht festgelegt, ob
Durchrechnungszeiträume nach § 9 Abs 4 AZG

(§ 3 Abs 2 Z 1 KA-AZG) fix oder gleitend sind.
Aus der Anordnung in § 26 Abs 1 letzter Satz
AZG, wonach (auch) der Beginn eines Durchrech-
nungszeitraums festzuhalten ist, folgt nicht zwin-
gend, dass sich der Gesetzgeber – im Anwendungs-
bereich des AZG – für fixe Durchrechnungszeiträu-
me entschieden hätte. Denn dieser Vorschrift wird
auch entsprochen, wenn die gleitende Überwachung
der Höchstarbeitszeit, bei der der Beginn des Durch-
rechnungszeitraums wandert, festgehalten wird.

Voraussetzung der Zulässigkeit fixer Durchrech-
nungszeiträume ist, dass das österr Recht Mechanis-
men iS des Urteils C-254/18 bereithält. Es kommt
dabei insb auf die Wirksamkeit der verfügbaren
Rechtsbehelfe an. Ein solcher Mechanismus ist die
einstweilige Verfügung nach § 381 Z 2 EO. Die
Verletzung der Höchstarbeitszeitgrenze ist ein
Rechtsnachteil, bei dem eine Zurückversetzung in
den vorigen Stand unmöglich und ein Schadenersatz
in Geld nicht völlig adäquat ist. Bei der einstweiligen
Verfügung nach § 381 Z 2 EO kann überdies der
Prozesserfolg vorweggenommen werden.22) Ange-
sichts der im Vergleich zu anderen EU-Staaten kur-
zen Verfahrensdauer von Zivilverfahren in Öster-
reich23) steht damit ein effektiver und präventiv ein-
greifender Mechanismus zur Verfügung, sodass nicht
nur gleitende, sondern auch fixe Durchrechnungs-
zeiträume zulässig sind.
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